
 
 

 

Was können Schulen und Schulträger alles anschaffen?  

Gegenstand der Förderung 
 
 
 
 

In die Infrastruktur investieren Hardware anschaffen 
  

Netzwerkverkabelung (LAN) aufbauen 
 oder verbessern1 

Digitale Anzeige-, Interaktions- & 
Präsentationsgeräte  

  

Serverlösungen einrichten  
oder optimieren2   

Digitale stationäre  
Arbeitsgeräte  

  

Arbeits- und Unterrichtsplattformen aufbauen 
oder weiterentwickeln  

Fach- und berufsspezifische  
digitale Arbeitsgeräte  

  

WLAN-Infrastruktur aufbauen  
oder verbessern3 

Mobile digitale Endgeräte  

wie Laptops oder Tablets4 
 

dazugehörige Betriebssoftware 
  

Bauliche und investive Begleitmaßnahmen  
 

Planung & Steuerung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme 
 

1  Die Verlegung von Glasfaseranschlüssen ist nicht Gegenstand der Förderung.  
2 Serverlösungen sind generell nicht förderfähig und müssen nach Einzelfall geprüft werden.  
3  Eine funktionierende WLAN-Infrastruktur ist die Voraussetzung für die Anschaffung von mobilen Endgeräten wie 

Laptops, Notebooks oder Tablets.  
4 Mobile Endgeräte können nur an dann angeschafft werden, wenn ihre Notwendigkeit im Medienkonzept der Schule 

festgeschrieben ist. Die Investitionskosten für diese Geräte dürfen 20% des Gesamtinvestitionsvolumens des 
Schulaufwandsträgers nicht übersteigen oder maximal 25.000 Euro pro Schule betragen.  

  
Kein Gegenstand der Förderung  
Smartphones  
Folgekosten für Betrieb, Wartung und Support  
Personal- und Sachkosten (Verwaltungskosten) 
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